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NIEDERLASSUNGEN

» 9245 Oberbüren (Zentrale)
Hinterwiden
T +41 71 944 18 11, F +41 71 944 18 69
Ruedi Liebi, N +41 79 358 38 91
Ernst Locher, N +41 79 542 33 18
Andreas Roth, N +41 79 205 49 21
oberbueren@huppenkothen.com

» 6022 Grosswangen
Winkel 2
T +41 41 980 25 60, F +41 41 980 25 84
Josef Marti, N +41 79 302 60 51
grosswangen@huppenkothen.com

» 3076 Worb
Rütimoosstrasse 9
T +41 31 931 30 86, F +41 31 931 30 10
Adrian Buchhofer, N +41 79 690 43 72
bern@huppenkothen.com

» 5103 Möriken
Alpweg 2
T +41 62 887 00 10, F +41 62 893 09 92
Riccardo Liebi, N +41 79 759 35 04
moeriken@huppenkothen.com

» 1131 Tolochenaz/Morges
Route de Genève 32
T +41 21 811 02 33, F +41 21 811 02 34
Jean-Pierre Gallazzini, 
N +41 79 574 65 04
tolochenaz@huppenkothen.com

» 4132 Muttenz
Bizenenstrasse 5
T +41 61 462 03 70
Davide Cipolla, N +41 76 575 91 93
basel@huppenkothen.com

VERKAUF OBERWALLIS

» Schmid GmbH Mechanik
Industriestrasse 42, 3952 Susten
T +41 27 473 31 67, F +41 27 473 47 83
info@schmid-mechanik.ch

VERKAUF TESSIN

» Mondidraulica di Cairoli Floriano
Zona Industriale, 6743 Bodio
T +41 91 862 38 22, F +41 91 864 11 71
mondidraulica@bluewin.ch

MIETSTATIONEN

» Stalder A., Landmaschinen
Erlenmatt 5, 4536 Attiswil
T +41 32 637 33 60, N +41 79 222 05 08
stalder.baumaschinen@bluewin.ch

» Ivo Mannhart Baumaschinenservice
Churerstrasse 7, 7013 Domat
T +41 81 633 24 20, N +41 79 681 31 03
jmannhart@bluewin.ch

» Baggerbetrieb Reber GmbH
Kohlern, 3556 Trub
T +41 34 459 53 40, F +41 34 459 54 46
info@reber-bagger.ch

» Schmid Kran AG
Hombrechtikerstr. 13, 8627 Grüningen
T +41 44 975 29 33, F+41 44 975 29 59

info@schmid-kranarbeiten.ch

» Häfner Erich, Land & Baumaschinen
Plan da Muglin, 7556 Ramosch
T + 41 81 860 10 80, F + 41 81 860 10 81
erich.haefner@bluemail.ch

» NFA, Nutzfahrzeuge AG
Industriestrasse 1, 9462 Montlingen
T +41 71 755 40 48, F +41 71 755 62 88
thomas.wespe@nfa-ag.ch

» Baumann Agroplus GmbH
Schönenbergstr. 233, 8820 Wädenswil
T +41 79 675 32 54
info@baumannagroplus.ch

» Senti Technik Anstalt
Bahnweg 32, FL-9486 Schaanwald
T +423 373 82 73, F +423 373 82 74
buero@sentitechnik.li

» albert bucher ag
Brünigstrasse 48, 6056 Kägiswil 
T +41 41 660 56 00
y.bucher@albertbucher-ag.ch

» Iten Baumaschinen
Zugerstrasse 30, 6340 Baar
T +41 76 761 02 27
iten.baumaschinen@gmx.ch 
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HyDR AULIKBAGGER 

Type
Einsatz

gewicht (kg)**
Gesamtbreite

(mm)
Max. Grabtiefe 

(mm)
vers.
 Kat.

Monat Woche Tag

TB210R | TB108 1.177*** | 880*** 750 (1.020)* | 740 (900)* 1.755 | 1.680 A 1.200,- 430,- 140,-

TB216A 1.974 1.055 (1.300)* 2.390 A 1.620,- 535,- 160,-

TB216ÜB 1.879 985 (1.300)* 2.390 A 1.550,- 495,- 150,-

TB219A 2.190 1.055 (1.300)* 2.520 A 1.880,- 625,- 190,-

TB219ÜB 2.065 985 (1.300)* 2.520 A 1.780,- 580,- 175,-

Type
Einsatz

gewicht (kg)**
Gesamtbreite

(mm)
Max. Grabtiefe 

(mm)
vers.
 Kat.

Monat Woche Tag

TB230 | TB228 3.093 | 3.030 1.450 | 1.450 2.835 | 2.875 B 2.060,- 740,- 210,-

TB240 | TB235 4.327 | 3.853 1.740 | 1.630 3.465 | 3.400 B 2.320,- 775,- 245,-

TB250 5.305 1.840 3.625 B 2.680,- 920,- 270,-

TB260 6.079 2.000 3.735 B 2.890,- 985,- 285,-

TB290 | TB175 8.847 | 7.918 2.200 | 2.150 4.410 | 4.420 C 3.220,- 1.110,- 320,-

TB2150 | TB1140 15.997 | 15.729 2.500 | 2.490 5.195 | 5.235 C 4.570,- 1.640,- 495,-

TB210R

RAuPENBAGGER

RAuPENBAGGER

*Breite bei ausgefahrenem Fahrwerk (hydraulische Spurverbreitung) 
**Einsatzgewicht = Eigengewicht von Bagger + SWPL + PT + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung
***Einsatzgewicht = Eigengewicht von Bagger + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

**Einsatzgewicht = Eigengewicht von Bagger + SWPL + PT + mittlerer Löffel + halbe TankfüllungTB240
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Alle Preise in CHF und exkl. Mehrwertsteuer. 
Optionale Maschinenversicherung 6,5% vom Listenmietpreis. Die Versicherungsbedingungen finden Sie ab Seite 34.



KuRZHECKBAGGER

ELEKTROBAGGER

TB295W

TB280FR

HyDRAULIKBAGGER  

Geräuschloser Elektrobetrieb ohne jeglichen Schadstoffausstoss | Einsetzbar in allen geschlossenen Räumen.
Erhältlich in der Grösse 1,5 t (weitere Grössen auf Anfrage) 

**Einsatzgewicht = Eigengewicht von Bagger + SWPL + PT + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung
Optional: Strassenzulassung möglich

Type
Einsatz

gewicht (kg)** 
Gesamtbreite

(mm)
Max. Grabtiefe 

(mm)
vers.
 Kat.

Monat Woche Tag

TB215R 1.684 980 (1.300)* 2.190   A 1.550,- 495,- 150,-

TB23R 2.728 1.400 2.560 B 2.170,- 775,- 230,-

TB138FR 4.102 1.740 3.420 B 2.410,- 820,- 260,-

TB153FR 5.986 2.000 3.900 B 2.890,- 955,- 285,-

TB280FR | 180FR 8.953 | 8.703 2.300 | 2.300 4.375 | 4.375 C 3.340,- 1.155,- 340,-

Type
Einsatz

gewicht (kg)**
Gesamtbreite

(mm)
Max. Grabtiefe 

(mm)
vers.
 Kat.

Monat Woche Tag

TB295W | TB295WP  
TB175W

10.362 | 10.652 
8.583

2.335 | 2.335 
2.330

4.115 | 4.115
4.085

C 4.260,- 1.310,-  390,-

TB1160W 
TB1160WP

15.448
15.948

2.500 
2.500

5.555
5.555

C 5.470,- 1.930,- 595,-

*Breite bei ausgefahrenem Fahrwerk (hydraulische Spurverbreitung) 
**Einsatzgewicht = Eigengewicht von Bagger + SWPL + PT + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung
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Alle Preise in CHF und exkl. Mehrwertsteuer. 
Optionale Maschinenversicherung 6,5% vom Listenmietpreis. Die Versicherungsbedingungen finden Sie ab Seite 34.



HyDRAULIKHäMMER & WEITERE ANBAUGERäTE    

HuPPI 903S

HyDRAuLIKHäMMER 

Type
Einsatz

gewicht (kg)
Meissel

(mm)
für Bagger

vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

HUPPI 52 56 40  TB210R A 520,- 190,- 87,-

HUPPI 72 105 45   TB216 | 215R | 219 A 610,- 220,- 94,-

HUPPI 92 140 50   TB216 | 215R | 219 A 690,- 245,- 100,-

HUPPI 102 192 58 TB23R | 230 | 240 | 138FR A 1.040,- 370,- 140,-

HUPPI 302 351 75 TB250 | 260 | 153FR A 1.370,- 480,- 190,-

HUPPI 402 479 95 TB290 | 295W | 280FR B 1.690,- 580,- 210,-

HUPPI 903S 940 105 TB2150 | 1160W  B 2.150,- 740,- 270,-

ANBAuGERäTE  

Gerät

Powertilt
Schwenkvorrichtung

HuppiQuick
Schnellwechsel
vorrichtung

Type                                                          für Bagger
vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

 L20                                                       TB215R | 216 A 140,- 45,- 16,-

PT030                                              TB23R | 230 | 219 A 200,- 75,- 22,-

 PT050                                                  TB240 | 138FR A 200,- 75,- 22,-

PT070                                          TB250 | 260 | 153FR A 240,- 85,- 25,-

PT100                                              TB290 | 295W | 280FR A 280,- 100,- 29,-

PT180                                                TB2150 | 1160W A 350,- 130,- 36,-

 von 3,5 - 14 t Hydraulikanschlüsse werden  
 beim Schnellwechselvorgang automatisch verbunden

A 170,-  60,- 15,–

Powertilt-Schwenkvorrichtung
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Alle Preise in CHF und exkl. Mehrwertsteuer. 
Optionale Maschinenversicherung 6,5% vom Listenmietpreis. Die Versicherungsbedingungen finden Sie ab Seite 34.

Huppi-Quick



WEITERE ANBAUGERäTE

Gerät

Universalgreifer 
oder Abbruch 
& Sortiergreifer 
hydraulisch 
endlos drehbar 

Abbruchzange 
mit Drehwerk

Type                                                          für Bagger
vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

uG02 TB216 | 215R | 219 A 610,- 205,- 73,-

uG04 TB23R | 230 | 240 | 138FR A 710,- 245,- 87,-

uG05 | AG05 TB250 | 260 | 153FR A 1.000,- 365,- 130,-

uG08 | AG08 TB290 | 295W | 280FR A 1.440,- 510,- 175,-

uG15 | AG15 TB2150 | 1160W B 2.320,- 785,- 275,-

CC350 (320 kg)                                                von 2 - 5 t A 1.090,-  365,- 140,–

CC650 (630 kg)                                                  von 5 - 14 t   B 2.180,- 800,- 290,-

PD10 (820 kg)                                             von 9 - 15 t B 2.900,- 1.090,- 420,-

ANBAuGERäTE  

Gerät

Anbauverdichter 
mit Drehmotor

SchnittGriffy

Heckenschere

Schlegelmulcher

Palettengabel TB

Type                                                          für Bagger
vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

 ACA 5546 | ACA 350                                        von 5 - 8 t    A 1.060,- 375,- 145,-

ACA 750                                    von 12 - 14 t   A 1.250,- 435,- 175,-

HS 760 | HS 750 von 8 - 14 t B 1.450,- 510,- 175,-

5800 von 8 - 10 t A 870,- 290,- 100,-

von 3 - 16 t B 1.450,- 510,- 175,-

                                         SW Aufnahme von 4 - 9 t A 160,- 85,- 50,–

ANBAuGERäTE  

HS760

CC650

universalgreifer

ACA5546
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Alle Preise in CHF und exkl. Mehrwertsteuer. 
Optionale Maschinenversicherung 6,5% vom Listenmietpreis. Die Versicherungsbedingungen finden Sie ab Seite 34.



ANBAuGERäTE 

WEITERE ANBAUGER äTE

Bei einer Monatsmiete ist ein Satz Meissel inkludiert, weitere Sätze müssen zusätzlich bezahlt werden. 
Bei kürzerer Mietdauer wird der Verschleiss aliquot verrechnet.

ERKAT FRäSEN 

Type

ER 50

ER 100

ER 500 | ER 250N

ER 600

für Bagger vers. Kat. Monat Woche Tag verschleiss2)  

von 1 - 3 t B 2.180,- 805,- 275,- 650,-

von 3 - 5 t B 2.900,- 1.075,- 365,- 730,-

von 7 - 15 t B 3.990,- 1.450,- 495,- 1.160,-

von 12 - 18 t C 4.710,- 1.740,- 585,- 1.450,-

Gerät

Bohrlafette 1)

Stielverlängerung

Sieblöffel

Sieblöffel

Gitterlöffel

Gitterlöffel

Aufreisszahn

Aufreisszahn

Type                                                          für Bagger vers. Kat. Monat Woche Tag 

BL3200       TB290 C 8.700.- 3.625.- 1.450.-

  von 8 - 14 t A 580,- 205,- 73,-

von 2 - 7 t B 2.180,- 725,- 260,-

von 7 - 14 t B 2.900,- 1.015,- 325,-

von 1,5 - 6 t A 290,- 115,- 44,-

von 8 - 14 t A 580,- 230,- 87,-

von 1,5 - 6 t A 360,- 115,- 36,-

von 8 - 14 t A 510,- 175,- 58,-

Gerät

Erdbohrer 
maschinengeführt

Type                                               für Bohrschnecken für Bagger vers. Kat. Monat Woche Tag

EALX2500  bis 300 mm von 1 - 2,5 t B 650,- 220,- 87,-

EAL4500 MAX  bis 600 mm  von 3 - 5 t B 800,- 290,- 115,-

EAL7000 bis 800 mm von 5 - 14 t B 940,- 365,- 145,-

1) Für Verschleiss Dichtkopf | Spülkopf werden einmalig CHF 350,- verrechnet.

2) Für hohe Abnutzung der Verschleissteile (Rundschaftmeissel und Gehäusehalter)Erkat Fräse

Erdbohrer

Sieblöffel
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Alle Preise in CHF und exkl. Mehrwertsteuer. 
Optionale Maschinenversicherung 6,5% vom Listenmietpreis. Die Versicherungsbedingungen finden Sie ab Seite 34.



KoMPAKTLADER | FUGENSCHNEIDER

Type
Einsatzgewicht 

(kg)
Nutzlast (kg)

Gesamtbreite 
mit Schaufel (mm)

vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

SL1640 1.352 386 1.070 A 1.480,- 530,- 180,-

SL3840 1.840 476 1.250 A 1.600,- 575,- 190,-

R135 | SL4240 2.327 | 2.087 612 | 612 1.520 | 1.520 B 1.790,- 630,- 205,-

R190 | SL5240 3.121 | 3.039 862 | 862 1.760 | 1.760 B 2.220,- 785,- 255,-

R220 | SL5640 3.620 | 3.452 998 | 998 1.850 | 1.850 B 2.530,- 885,- 275,-

R260 | SL6640 3.719 | 3.964 1.179 | 1.179 1.850 | 1.850 C 2.740,- 970.- 320,-

R135

KOMPAKTLADER MIT GuMMIREIFEN 

KOMPAKTLADER MIT GuMMIRAuPEN

Type
Einsatzgewicht 

(kg)
Schaufelinhalt 

(m³)
Gesamtbreite 

mit Schaufel (mm)
vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

TL8 | TL230 3.865 | 3.725 0,351 | 0,351 1.680 | 1.680 B 2.630,- 930,- 285,-

TL12 | TL250 5.375 | 5.225 0,579 | 0,579 1.960 | 1.680 C 3.590,- 1.260,- 295,-

Palettengabel 
für Kompakt
lader (SL|TL)

– – – A 160,- 85,- 50,-

FuGENSCHNEIDER                                                                      

Type
Einsatzgewicht 

(kg)
Schnitttiefe

(mm)
Motor

vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

FS400 Lv 99 165 Benzin A 560,- 205,- 87,-

FS400 LV

 TL12
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Alle Preise in CHF und exkl. Mehrwertsteuer. 
Optionale Maschinenversicherung 6,5% vom Listenmietpreis. Die Versicherungsbedingungen finden Sie ab Seite 34.



KNICKLADER |  VERDICHTUNGSMASCHINEN

AL340

KNICKLADER 

KNICKLADER ZuBEHÖR

Type
Einsatzgewicht 

(kg)
Nutzlast (kg)

Gesamtbreite 
mit Schaufel (mm)

vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

AL340A | AL340ÜB
AL440ÜB

2.631 | 2.502
2.790

905 | 854
901

1.372 | 1.372
1.524

B 1.890.- 655.- 205,-

AL540A | AL440 ÜB 3.279 1.161 1.524 B 2.680.- 955.- 305.-

AR65E (IIIB) 5.150 2.294 (80%) 1.870 B 2.950,- 980,- 305,-

AR95E (IIIB) 7.900 3.680 (80%) 2.180 C 4.510,- 1.495,- 465,-

Type für Knicklader
vers.
 Kat.

Monat Woche Tag

Palettengabel AR65E (IIIB) | AR95E (IIIB) A 160,- 85,- 50,-

KNICKLADER ZuBEHÖR 

ACR68

RüTTELPLATTEN  

STAMPFER   

APR3020

AR65E

Type
Einsatz gewicht 

(kg)
Gesamtbreite

(mm)
Motor

vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

APF1240 | APF1250 69 | 72 400 | 500 Benzin A 270,- 110,- 51,-

APF1850 95 500 Benzin A 320,- 140,- 58,-

APR2620 130 380 Diesel A 450,- 205,- 73,-

APR3020 213 500 Diesel A 510,- 240,- 80,-

APH5020 388 600 Diesel B 630,- 270,- 87,-

APH6530 515 700 Diesel B 850,- 295,- 115,-

Type
Einsatzgewicht 

(kg)
Gesamtbreite

(mm)
Motor

vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

ACR68 68 280 Benzin A 320,- 140,- 58,-
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Alle Preise in CHF und exkl. Mehrwertsteuer. 
Optionale Maschinenversicherung 6,5% vom Listenmietpreis. Die Versicherungsbedingungen finden Sie ab Seite 34.



VERDICHTUNGSMASCHINEN

HANDWALZEN 

GRABENWALZEN 

TANDEMWALZEN

Type
Einsatz

gewicht (kg)
verdichtungskraft 

(kN)
Gesamtbreite mit 

Schaufel (mm)
vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

AW1070 7.100 120 | 90 1.700 C 3.270,- 995,- 350,-

ASC110 11.570 277 | 206 2.130 C 3.480,- 1.270,- 420,-

AW1110 11.200 220 | 150 2.100 C 3.480,- 1.270,- 420,-

WALZENZüGE

AW1070

RW1585

ARW65

ARX

Type
Einsatz

gewicht (kg)
verdichtungskraft 

(kN)
Gesamtbreite (mm)

vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

ARW65 687 18 650 A 850,- 295,- 115,-

Type
Einsatz

gewicht (kg)
verdichtungskraft 

(kN)
Gesamtbreite (mm)

vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

ARX122 1.475 23 820 B 1.480,- 530,- 175,-

ARX232 2.250 41 1.000 B 1.850,- 625,- 210,-

ARX262 2.460 47 1.200 B 2.060,- 705,- 245,-

Type
Einsatz

gewicht (kg)
verdichtungskraft 

(kN)
Gesamtbreite (mm)

vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

RW1575CI 1.450 75 850 B 1.680,- 580,- 190,-

RW1585M|MI 1.480 86 850 B 1.680,- 580,- 190,-

20

Alle Preise in CHF und exkl. Mehrwertsteuer. 
Optionale Maschinenversicherung 6,5% vom Listenmietpreis. Die Versicherungsbedingungen finden Sie ab Seite 34.



RAUpENTRANSpORTER

TCR50 mit Dreh-Kippmulde

MST300 VD-R 

Type
Einsatz 

gewicht (kg)
Nutzlast 

(kg)
Gesamt

breite (mm)
Nennleistung 

(kW/PS)  1/min
vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

WB07 | TCHR16D
510
630

700
1.000

880
830

4,1/5,6
11,6/15,6 - 2.600

A 1.020,- 400.- 125.-

TCH1500
WB12

1.280
885

1.000 
1.200

1.080
950

15,8/21,5 - 2.400 
8,3/11,3

A 1.230,- 465,- 150,-

TCH2500  
mit Dreh-Kippmulde

2.400 2.500 1.608 35,8/48,0 - 2.600 B 2.320,- 885.- 225,-

MST300 vDR  
mit Dreh-Kippmulde

2.200 2.500 1.600 33,8/46,0 - 2.800 B 2.320,- 885.- 225,-

Type
Einsatz

gewicht (kg)
Nutzlast 

(kg)
Gesamt

breite (mm)
Nennleistung 

(kW/PS)  1/min
vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

TCR50 
mit Dreh-Kippmulde 

5.640 3.700 2.000 67,7/90,7 - 2.500 C 4.000,- 1.455,- 415,-

TCR50 
mit Aufbaukran 

6.130 3.200 2.000 67,7/90,7 - 2.500 C 4.530,- 1.550,- 465,-

MST1500 vD 9.200 6.300 2.640
150,0/204,0 - 

2.700
C 5.410,- 2.000,- 690,-

MST2200 vD 13.500 10.000 2.905
186,0/253,0 - 

2.200
C 7.740,- 2.870,- 985.-

RAuPENTRANSPORTER

RAuPENTRANSPORTER

22

Alle Preise in CHF und exkl. Mehrwertsteuer. 
Optionale Maschinenversicherung 6,5% vom Listenmietpreis. Die Versicherungsbedingungen finden Sie ab Seite 34.



TA3.5sh

AHG150

ALLRAD-DUMpER

ALLRAD-DuMPER 

ALLRAD-DuMPER 

Type
Einsatz

gewicht (kg)
Nutzlast 

(kg)
Gesamt

breite (mm)
Nennleistung DIN70020 

(kW/PS)  1/min
vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

AHA100 1.300 1.000 1.100 18,9/25,3 - 2.700 B 1.200,- 420,- 165,-

AHA120 1.375 1.200 1.200 18,9/25,3 - 2.700 B 1.230,- 435,- 175,-

AHG150 1.510 1.500 1.450 18,9/25,3 - 2.700 B 1.290,- 455,- 180,-

APG600 4.380 6.000 2.190 85,0/114,0 B 2.220,- 740,- 270,-

APG1000A 5.450 10.000 2.480 78,2/104,8 - 2.600 C 3.770,- 1.245,- 435,-

 Type
Einsatz 

gewicht (kg)
Nutzlast 

(kg)
Gesamt

breite (mm)
Nennleistung 

(kW/PS)  1/min
vers. 
Kat.

Monat Woche Tag

TA2sh 2.020 2.030 1.492 24,5/33,0 - 2.600 B 2.020,- 665,- 195,-

TA3.5sh 

mit Dreh-Kippmulde 
2.620 3.500 1.840 32,4/43,5 - 2.600 B 2.100,- 710,- 230,-

TA6s

mit Dreh-Kippmulde
4.410 6.000 2.207 55,0/74,8 - 2.200 B 2.220,- 740,- 270,-
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MIETBEDINGUNGEN  

Die nachstehenden Bedingungen gelten für 
sämtliche Rechte und Pflichten der Parteien 
aus dem Mietvertrag. 
Abweichungen davon sind nur gültig, wenn 
sie zwischen den Vertragsparteien schriftlich 
vereinbart worden sind.

1. Mietobjekt 
a) umfang 
Der Vermieter überlässt dem Mieter die in 
den Lieferungsunterlagen näher bezeichne-
ten Geräte samt Bedienungsanleitung zur 
Benützung auf schweizerischem Zollgebiet. 
Massgebend sind die Lieferscheine des Ver-
mieters. 
b) Eigentum 
Das Mietobjekt samt Bestandteilen und Zube-
hör bleibt während der ganzen Mietdauer 
aus-schliesslich Eigentum des Vermieters. 
Wird das Mietobjekt vom Mieter auf Grund-

stücke oder in Räume verbracht, die Dritten 
gehören, so hat der Mieter diese Dritten  
unverzüglich über das Eigentum des Vermie-
ters am Mietobjekt zu unterrichten. Bei Ver-
schiebung des Mietobjektes von einem Bau-
objekt zum anderen ist der Vermieter sofort 
schriftlich zu verständigen. 
c) Verwendung 
Ohne vorherige schriftliche Zustimmung  
des Vermieters dürfen keine änderungen 
(insbesondere zusätzliche Einbauten) am 
Mietobjekt vorgenommen werden. 
Betriebs- Sicherheits- und Wartungsvorschrif-
ten des Vermieters sowie Weisungen betr. 
sachgemässe Verwendung und zulässige 
Belastung sind strikte einzuhalten. 
Der Mieter ist nicht befugt, Dritten Rechte 
am Mietobjekt einzuräumen oder ihnen 
Rechte aus dem Mietvertrag abzutreten;  
insbesondere sind untermiete oder Weiter-

verleihen des Mietobjektes untersagt (Aus-
nahmen: untermiete und Weiterverleih an 
Tochtergesellschaften sowie an unterneh-
men, mit denen sich der Mieter im Rahmen 
eines inländischen Projekts in Arbeitsge-
meinschaft befindet). In jedem Fall hat eine 
Anzeige an den Vermieter zu erfolgen. 
Das Mietobjekt darf nicht ohne schriftliche 
Zustimmung des Vermieters ins Ausland  
verbracht werden.

2. Mietzins 
a) Grundlage 
Der vereinbarte Mietzins gilt für die verein-
barte Zeitdauer bei einem einschichtigen  
Betrieb von max. 7 Betriebsstunden pro Tag, 
ohne Samstag und Sonntag, oder für die ver-
einbarte Anzahl von Einsätzen. 
Bei mehrschichtigem Betrieb oder einer 
grösseren Anzahl von Einsätzen ist ein  

Zuschlag zum vereinbarten Mietzins zu ent-
richten. 
Der Mietzins ist auch dann für die ganze 
Mietdauer geschuldet, wenn die normale 
Betriebszeit nicht voll ausgenützt oder das 
Mietobjekt vor Ablauf der Mietdauer zurück-
gegeben wird. Im vereinbarten Mietzins sind 
die Transport-, Montage-, Demontage-, Ver-
packungs- und Versicherungskosten nicht 
inbegriffen; diese werden zusätzlich berech-
net. Das Mietobjekt wird dem Mieter trans-
portverladen auf den Arealen des Vermie-
ters zur Verfügung gestellt. 
b) Fälligkeit 
Der Mietzins ist, je nach Dauer des Mietver-
trages und Vereinbarung der Parteien, ra-
tenweise entweder wöchentlich oder monat-
lich im voraus zu entrichten. Anderslautende 
Parteivereinbarungen für Mietverträge von 
kurzer Dauer bleiben ausdrücklich vorbehal-

ten. Die erste Mietzinsrate wird in einer 
durch die Parteien zu bestimmenden Höhe, 
zum Zeitpunkt der Versandbereitschaft des 
Mietobjekts, zur Zahlung fällig. 
Ist eine Maschine nicht betriebsbereit oder 
nicht vertagskonform aus Gründen, die der 
Vermieter zu vertreten hat, so ist der Mietzins 
erst dann zu leisten, wenn der Vermieter die-
se Mängel behoben hat. 
c) Verzug 
Befindet sich der Mieter mit einer Zahlung im 
Rückstand, und kommt er der Aufforderung 
des Vermieters, innerhalb der Frist von 10 
Tage den rückständigen Mietzins zu bezah-
len nicht nach, so wird der Mietvertrag mit 
Ablauf dieser zehn tägigen Frist aufgelöst. 
Spricht der Vermieter den Rücktritt vom Ver-
trag aus, so hat der Mieter das Mietobjekt un-
verzüglich dem Vermieter zurückzusenden, 
wobei die Transport- und Versicherungs-

kosten für die Rücksendung sowie allfällige 
weitere damit verbundene Spesen zu Lasten 
des Mieters gehen. 
Der Mieter bleibt zur Bezahlung des  
Mietzinses bis zum Ende der vereinbarten 
Mietdauer verpflichtet; der Vermieter muss 
sich jedoch anrechnen lassen, was er durch 
anderweitige Verwendung des Mietobjektes 
während der Mietdauer erlangt.

3. Mietbeginn 
a)Zeitpunkt 
Die Miete beginnt mit dem Tag der Versand-
bereitschaft beim Vermieter bzw. der Abho-
lung des Mietobjektes durch den Mieter. 
Der Vermieter hat das Mietobjekt zum verein-
barten Zeitpunkt auf dem vorgesehenen  
Beförderungsweg zu versenden bzw. zur  
Abholung durch den Mieter bereitzuhalten. 
Der Mieter ist von der Versandbereitschaft 
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unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
b) Gefahrenübergang 
Die Gefahr geht auf den Mieter über, sobald 
die Sendung transportverladen ab Lager des 
Vermieters dem Frachtführer, Spediteur oder 
Mieter zur Verfügung gestellt wird. Letztere 
sind verpflichtet, den Transportverlad des  
Mietobjekts zum Zeitpunkt der übernahme 
zu prüfen und allfällige unzulänglichkeiten 
unverzüglich zu beheben. Ab dem Zeitpunkt 
dieser überprüfung stellt der Mieter den  
Vermieter von jeglicher Verantwortung frei, 
die sich aus oder im Zusammenhang mit 
dem Verlad des Mietobjektes ergeben 
könnte.

4. Montage und Demontage 
Nur wenn ausdrücklich vereinbart, über-
nimmt der Vermieter die Montage und De-
montage des Mietobjektes. In anderen Fällen 
stellt er dem Mieter auf Verlangen Monteure 

zur Verfügung gegen Berechnung der  
Reise-, Arbeits- und Wartezeit, der Reisespe-
sen und unterhaltskosten (auch für Sonn- 
und Feiertage während der Montagedauer), 
gemäss den jeweils gültigen Ansätzen des 
Vermieters. Können die Monteure ohne ihr 
oder ohne Verschulden des Vermieters eine 
Arbeit nicht beginnen oder weiterführen, so 
gehen alle daraus entstehenden Mehrkosten 
zu Lasten des Mieters, auch wenn für die 
Montage- und Demontagearbeiten eine  
Pauschalsumme vereinbart worden ist. Der 
Mieter hat auch die notwendigen Hilfskräfte 
und Montageeinrichtungen gemäss Verein-
barung rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 
Sofern der Mieter verpflichtet ist, dem  
Vermieter Monteure oder Hilfskräfte zu  
stellen, sind Löhne, Sozialleistungen, Versi-
cherungsprämien und Spesen vom Mieter zu 
tragen. Das vom Vermieter gestellte Personal 
wird von ihm entlöhnt und gegen Krankheit 

und unfälle versichert. Die vom Vermieter im 
Zusammenhang mit einer von ihm vorzuneh-
menden Montage und/oder Demontage an-
gegebenen Zeiten sind verbindlich. 
unverschuldete umstände (z.B. Hindernisse, 
höhere Gewalt, schlechte Witterung, nicht 
vertragskonforme Baustellenvorbereitung 
usw.) können jedoch eine Terminverlänge-
rung zur Folge haben. 
Nichteinhaltung der Montage- und Demonta-
gezeiten infolge obengenannter Gründe gibt 
dem Mieter weder ein Recht auf Rückzug 
des Auftrages noch auf Schadenersatz.

5. pflichten des Vermieters 
a) Haftung 
Der Vermieter hat das Mietobjekt in der  
Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit zu 
übergeben, wie sie im Mietvertrag festgelegt 
wurden. Mängel in der vertragsgemässen 
Gebrauchsbereitschaft bei der Auslieferung 

des Mietobjektes sind vom Mieter unverzüg-
lich schriftlich zu rügen und hat tatsächlich 
vorhandene Mängel der Vermieter so rasch 
wie möglich auf seine Kosten zu beheben. 
Gelingt es dem Vermieter nicht, die vertrags-
gemässe Gebrauchsbereitschaft des Miet-
objektes trotz entsprechender schriftlicher 
Mängelrüge des Mieters innert nützlicher 
Frist herbeizuführen oder aber gleichwerti-
gen Ersatz zu liefern, so ist der Mieter be-
rechtigt, vom Mietvertrag zurückzutreten. 
Treten am Mietobjekt während der Mietdauer 
vom Vermieter zu vertretende Mängel auf, 
welche dessen vertragsgemässen Gebrauch 
beeinträchtigen oder verunmöglichen, so ist 
der Vermieter nach entsprechender schrift-
licher Anzeige des Mieters verpflichtet, die 
gemeinsam festgestellten Mängel entweder 
innert nützlicher Frist auf seine Kosten zu be-
heben oder aber gleichwertigen Ersatz zu 

leisten. Kommt der Vermieter dieser Pflicht 
nicht nach, so ist der Mieter berechtigt, im 
Falle der unmöglichkeit der weiteren Benüt-
zung des Mietobjektes vom Mietvertrag zu-
rückzutreten und im Falle einer längeren Be-
einträchtigung im vertragsgemässen 
Gebrauch des Mietobjektes für die Dauer 
der Beeinträchtigung einen angemessenen 
Abzug vom Mietzins zu tätigen. Die Haftung 
des Vermieters aus dem Mietvertrag ist vor-
stehend abschliessend geregelt. Die Gel-
tendmachung von irgendwelchen anderen, 
mittelbaren oder unmittelbaren Schäden wie 
namentlich Nutzungsverluste, entgangener 
Gewinn, Verlust von Aufträgen, Konventio-
nalstrafen/Pönalen und dergleichen ist aus-
drücklich ausgeschlossen. 
b)Regress 
Wird der Vermieter von einem Dritten aus 
einem Schadenereignis in Anspruch genom-

men und liegt solidarische Haftung vor, so 
kann er für sämtliche Anforderungen auf den 
Mieter Regress nehmen, sofern ihn persön-
lich nachweislich kein grobes Verschulden 
trifft.

6. pflichten des Mieters 
a) Prüfungspflicht 
Der Mieter hat das Mietobjekt sofort nach  
Erhalt zu prüfen und allfällige Mängel dem 
Vermieter unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen. Sofern bei diesem innert 8 Arbeitstagen 
seit Eintreffen des Mietobjektes am  
Empfangsort bzw. seit Abholung desselben 
keine Mängelrüge eintrifft, gilt das Mietobjekt 
als vom Mieter genehmigt. Spätere Beanstan-
dungen werden nur entgegengenommen, 
wenn die Mängel bei Eintreffen bzw. Abho-
lung trotz ordentlicher Prüfung nicht erkenn-
bar waren und der Mieter den Mangel innert 
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einer Woche seit Entdeckung schriftlich rügt. 
Die Rüge von Mängeln, die keinen Betriebs-
unterbruch zur Folge haben, entheben den 
Mieter nicht von der Pflicht zur terminge-
rechten Bezahlung des Mietzinses. 
b) Betriebssicherheit des Mietobjekts 
Der Mieter ist gegenüber seinen Arbeit-
nehmern für den betriebssicheren Zustand 
des Mietobjektes direkt verantwortlich. Für 
Krane liegt die Verantwortung insbesondere 
beim Kranbetreiber (vgl. Art. 4 und 7 der 
Kranverordnung vom 27. September 1999, 
sowie Art. 1.4.5 der EKAS-Richtlinie 6511). 
Wenn der Kranbetreiber die Verantwortung 
für den betriebssicheren Zustand des ge-
mieteten Kranes ganz oder teilweise einem 
Drittunternehmer übertragen will, muss dies 
in vertraglichen Abmachungen schriftlich 
festgehalten werden.
c) unterhalts- und Meldepflicht 
Der Mieter hat das Mietobjekt mit aller Sorg-

falt zu behandeln, es unter Beachtung der 
vom Vermieter erlassenen Betriebsvor-
schriften und Weisungen sachgemäss zu 
verwenden, zu bedienen und zu warten. Der 
Mieter ist verpflichtet und dafür verantwort-
lich, dass der Betreiber des Gerätes instruiert 
ist. Nur instruierte Personen dürfen das Gerät 
benutzen. Die 1. Instruktion ist im Mietpreis 
inbegriffen; sie erfolgt bei Montage oder 
übergabe. Funktioniert das Mietobjekt nach 
Ansicht des Mieters nicht ordnungsgemäss, 
hat er den Vermieter sofort zu benachrichti-
gen. Die Benützung des Mietobjektes ist 
durch den Mieter so lange einzustellen, bis 
die Störung durch den Vermieter überprüft 
und gegebenenfalls die notwendige Repa-
ratur vorgenommen ist. Der schuldige Teil 
trägt die Kosten für die Instandstellung und 
die Mietkosten während des unterbruchs. 
d) untersuchung des Mietobjektes 
Der Vermieter ist berechtigt, das Mietobjekt 

jederzeit nach vorheriger Vereinbarung mit 
dem Mieter auf seinen Zustand zu unter-
suchen oder untersuchen zu lassen.  
Weisungen des Vermieters oder seiner  
Organe für Bedienung, überwachung,  
unterhalt und Wartung des Mietobjektes hat 
der Mieter strikte zu befolgen. 
e) Reparaturen 
Während der Mietdauer notwendig  
werdende Reparaturen hat der Mieter un 
verzüglich und ausschliesslich durch den 
Vermieter vornehmen zu lassen. Nur mit  
dessen schriftlicher Zustimmung darf der 
Mieter Reparaturen selbst vornehmen oder 
durch einen Dritten ausführen lassen, anson-
sten er die Kosten und die Verantwortung 
selbst zu tragen hat. überdies haftet er für 
sämtliche direkten oder indirekten Schäden 
aus unsachgemässer Reparaturarbeit. Die 
erforderlichen Ersatzteile sind in jedem Fall 
beim Vermieter anzufordern. 

f)Kosten 
Im Mietvertrag definierte Verschleissteile  
gehen zu Lasten des Mieters. 
Reparaturen, hervorgerufen durch Gewalt, 
unfallschäden, unsachgemässe Bedienung 
und Wartung, hat der Mieter zu tragen, so-
fern es sich nicht um Kosten für die Behe-
bung eines vom Vermieter zu vertretenen 
Mangels handelt, der vom Mieter rechtzeitig 
und ordnungsgemäss gerügt worden ist. Die 
durch normalen Betrieb und Abnützung des 
Mietobjektes bewirkten Reparaturen und Re-
visionen sowie die durch vertragsgemässen 
Gebrauch entstandene Wertverminderung 
gehen zu Lasten des Vermieters. 
g) Haftung des Mieters für das Mietobjekt 
Der Mieter haftet vom Zeitpunkt des  
Gefahrenübergangs bis zum Eintreffen des 
Mietobjektes beim Vermieter oder dem von 
ihm bezeichneten Ort anlässlich der Rück-

gabe für jeden Verlust und/oder jede  
Beschädigung des Mietobjektes und die im 
Zusammenhang damit stehenden Kosten 
ohne Rücksicht darauf, ob sie durch sein 
Verschulden oder das seiner Hilfspersonen, 
durch Verschulden Dritter, durch Zufall oder 
höhere Gewalt verursacht wurde. 

7. Beendigung der Miete 
a)Kündigung 
Ist keine feste Dauer der Miete vereinbart 
worden, so ist jede Partei berechtigt, das 
Mietverhältnis unter Beachtung der Kündi-
gungsfrist von 10 Arbeitstagen aufzulösen. 
b) ausserordentliche Kündigung 
Der Vermieter kann mit sofortiger Wirkung 
ohne vorherige Mahnung oder Fristensetzung 
durch ausserordentliche Kündigung den 
Mietvertrag auflösen, wenn – dem Mietobjekt 
wegen übermässiger Beanspruchung oder 

mangelhaftem unterhalt Gefahr droht und der 
Mieter trotz Aufforderung des Vermieters in-
nert angemessener Frist keine Abhilfe schafft, 
– das Mietobjekt ohne vorgängige Genehmi-
gung durch den Vermieter untervermietet 
wird, 
– Dritten andere Rechte daran eingeräumt 
oder ihnen Rechte aus dem Mietvertrag ab-
getreten werden,
– bei Zahlungsverzug, 
– Verletzungen anderer vertraglicher Abma-
chungen vorliegen.
Verletzt der Mieter andere vertragliche  
Verpflichtungen, kann der Vermieter vorzei-
tig vom Vertrag zurücktreten, wenn der  
Mieter trotz schriftlicher Mahnung sich 
Pflichtverletzungen zuschulden kommen 
lässt. Beendet der Vermieter den Vertrag 
durch ausserordentliche Kündigung, kann 
er das Mietobjekt auf Kosten des Mieters 
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zurücknehmen. Der Mieter bleibt überdies 
zur Leistung von Schadenersatz verpflich-
tet. 
c) Rückgabe des Mietobjektes 
Der Mieter hat das gleiche vom Vermieter 
erhaltene Mietobjekt in gereinigtem und  
gebrauchsfähigem Zustand ans Domizil 
des Vermieters oder an einen anderen von 
diesem bezeichneten, nicht weiter ent-
fernten Ort zurückzuliefern. Der Mieter hat 
die Rücksendung vorher schriftlich dem 
Vermieter anzuzeigen. Die Rücksendung 
hat entsprechend der Anlieferung zu erfol-
gen und ist mit Lieferschein zu versehen. 
Entspricht das Mietobjekt bei Rückgabe 
diesen Anforderungen nicht oder weist es 
andere Mängel auf, wird die Miete verlän-
gert bis die Gebrauchsfähigkeit bzw. Be-
triebsbereitschaft wieder hergestellt oder 

die Mängel behoben sind. 
Bei Rückgabe wird zwischen den beiden 
Vertragspartnern ein übernahme-Protokoll 
erstellt. Allfällig erforderliche Instand-
stellungsarbeiten erfolgen auf Kosten des 
Mieters. 
Dem Vermieter bleibt die Geltendmachung 
weiterer Schadenersatzansprüche vorbe-
halten. Der Vermieter hat das Mietobjekt 
nach Erhalt sofort zu prüfen und allfällige 
Mängel dem Mieter unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Für die Mängelrüge gilt Art. 7 
hiervor sinngemäss. Der Mieter haftet für 
das Mietobjekt bis zum Zeitpunkt, in dem 
dieses beim Vermieter eintrifft. 

8. Fracht- und Verladekosten 
Die Frachtkosten für den Versand des Miet-
objektes bei Beginn der Miete wie auch  

bei der Rücksendung nach deren Beendi-
gung hat der Mieter zu tragen, ebenso die 
Kosten für Ab- und Auflad am vertraglich  
vereinbarten Einsatzort. 
Wird das Mietobjekt nicht ab Domizil des  
Vermieters geliefert, muss sich der Mieter 
höchstens die Frachtkosten anrechnen  
lassen, die sich bei Lieferung ab Domizil  
ergeben würden. Das gleiche gilt, wenn das 
Mietobjekt nicht an das Domizil des Vermie-
ters zurückzuliefern ist. 

9. Anwendbares Recht 
Die abgeschlossenen Verträge unterstehen 
dem schweizerischen Recht. 

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für sämtliche Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag gilt als Erfüllungsort der Ort des 
Sitzes des Vermieters. Gerichtsstand für die 
Beurteilung von Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag ist der Sitz des Vermieters.

Huppenkothen Baumaschinen AG
CHE-101.275.787 MWST
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Haftung des Mieters, Versicherung, Kosten 
der Versicherung

1. Der Mieter haftet von der übergabe bis zur 
ordnungsgemässen Rückgabe des jeweiligen 
Mietgegenstandes für jeden von ihm zu ver-
tretenden Schaden am Mietgegenstand oder 
den von ihm zu vertretenden Diebstahl/Ver-
lust des Mietgegenstandes (nachfolgend zu-
sammenfassend: „Schaden“). Des Weiteren 
haftet der Mieter für etwaige aus einem sol-
chen Schaden resultierende Folgeschäden, 
insbesondere Bergungs- und Abschleppko-
sten, Sachverständigengebühren, Mietausfall 
sowie anteilige Verwaltungskosten. 
Der Mietausfallschaden berechnet sich mit 
dem Tagessatz laut aktueller Mietliste, für je-
den Tag, an dem der Mietgegenstand Hup-
penkothen nicht zur Vermietung zur Verfü-

gung steht, bzw. bis die Reparatur erledigt 
ist.

2. Der Mieter haftet für alle Gebühren, Ab-
gaben, Bussgelder, Strafen und sonstigen 
Kosten wegen der von ihm zu vertretenden 
Verletzung öffentlichrechtlicher Vorschriften 
(z. B. der StVO), die bei der Benutzung des 
Mietgegenstandes zur Entstehung gelangen 
und für die Firma Huppenkothen Bauma-
schinen AG (in weiterer Folge „Vermieter“ 
genannt) in Anspruch genommen wird. Der 
Mieter stellt den Vermieter diesbezüglich auf 
erstes Anfordern von einer Inanspruchnahme 
Dritter frei. Gleichermassen ist der Mieter ver-
pflichtet, den Vermieter von jeglicher weiteren 
Inanspruchnahme Dritter für Schäden oder 
sonstige Kosten aus dem Betrieb bzw. der 
Nutzung des Mietgegenstandes – insbeson-

dere wegen der Verletzung von Personen 
oder der Beschädigung von Sachen – auf er-
stes Anfordern freizustellen, sofern der Mieter 
diese Schäden bzw. Kosten zu vertreten hat.

3. Sofern schriftlich nichts anderes vereinbart 
wird, ist der jeweilige Mietgegenstand, so 
dessen Neuwert mindestens CHF 2.700,00 
beträgt, gegen Zahlung eines zusätzlichen 
Entgelts, in die vom Vermieter abgeschlos-
sene Versicherung nach Massgabe der „All-
gemeinen Bedingungen für die Versicherung 
von Maschinen, maschinellen Einrichtungen 
und Apparaten (AMB 1998), versichert. Auch 
mit einbezogen in die zusätzlichen Vereinba-
rungen sind besondere Bedingungen und 
Vereinbarungen. Die Einbeziehung erfasst 
ausschliesslich solche Sachen, Gefahren und 
Schäden, die nach den Bedingungen dieser 

AMB 1998 bzw. der getroffenen Zusatzverein-
barungen als versichert gelten. Der Mietge-
genstand ist dann gegen unvorhergesehene 
Schäden wie Brand, Explosion, Vandalismus 
wie auch gegen Maschinenbruch (lt. AMB 
1998) und Abhandekommen durch Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl und Raub versichert. 
Zubehör und Ersatzteile sind mitversichert 
wenn diese unter Verschluss verwahrt oder 
an der Mietsache ordentlich befestigt sind. 
Das für die Einbeziehung vom Mieter zu 
zahlende Entgelt bestimmt sich nach Mass-
gabe der jeweils geltenden Preisliste des 
Vermieters, bezogen auf die angegebenen 
Mietpreise laut gültiger Preisliste, je nach 
Dauer. Der Mieter hat das Entgelt vom Tag 
des Mietbeginns an bis einschliesslich zum 
Tag der Rückgabe des Mietgegenstandes 
für jeden angefangenen Tag in voller Höhe 

zu zahlen. Im Falle der Einbeziehung des 
jeweiligen Mietgegenstandes in die vom 
Vermieter abgeschlossene Versicherung 
wie vorstehend angeführt, ist die Haftung 
des Mieters gegenüber dem Vermieter für 
Schäden am Mietgegenstand, die den AMB 
1998 unterfallen, bei einer einfach fahr-
lässigen Schadensverursachung auf den 
nach folgenden angeführten Betrag je Einzel-
schaden (Selbstbeteiligung) beschränkt:
Selbstbehalt des Mieters je Schadenfall
Kategorie A  CHF 1.200,00
Kategorie B  CHF 2.400,00
Kategorie C  CHF 4.500,00
Der Mieter haftet hingegen weiterhin unbe-
schränkt, wenn er oder seine Repräsentanten 
den Schaden am Mietgegenstand vorsätz-
lich herbeigeführt haben. Haben der Mieter 
oder dessen Repräsentanten den Schaden 

am Mietgegenstand hingegen grob fahrläs-
sig herbeigeführt, bemisst sich die Haftung 
des Mieters für einen den AMB 1998 unter-
fallenden Schaden nach einem der Schwere 
des Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis. Die Haftung des Mieters bei einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Scha-
densverursachung ist also nicht auf die vor-
stehenden Beträge (Selbstbeteiligungen) 
beschränkt. Für vom Mieter zu vertretende 
Schäden am Mietgegenstand, die nicht 
den AMB 1998 unterliegen, haftet der Mie-
ter gegenüber dem Vermieter in jedem Fall 
unbeschränkt. Eine Haftungsbeschränkung 
des Mieters nach den AMB 1998 besteht bei-
spielsweise nicht für solche Schäden am Miet-
gegenstand, die durch Hochwasser sowie 
durch Versaufen oder Verschlammen infolge 
der besonderen Gefahren des Einsatzes auf 
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Wasserbaustellen entstehen. Ebenso besteht 
keine Haftungsbeschränkung des Mieters für 
Reifen- oder Gummikettenschäden am Miet-
gegenstand, es sei denn, dieser Schaden ist 
Folge (der Folgeschaden) eines dem Grunde 
nach gemäss den AMB 1998 versicherten 
Sachschadens an anderen Teilen des ver-
sicherten Mietgegenstandes. Auch besteht 
kein Versicherungsschutz für Schäden, die 
während eines Transports des Mietgegen-
standes entstehen oder die während einer 
unzulässigen Gebrauchsüberlassung des 
Mietgegenstandes an Dritte entstehen. Die 
vorstehenden Haftungsbeschränkungen des 
Mieters bei einfacher Fahrlässigkeit (auf die 
Selbstbeteiligung) bzw. grober Fahrlässig-
keit (Haftung nach einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis) 
gelten nicht, wenn der Mieter seinen Pflich-

ten bei Schäden am Mietgegenstand nicht 
ordnungsgemäss nachkommt. Es bleibt den 
Vertragsparteien unbenommen, durch indi-
viduelle Vereinbarung die Konditionen für 
die Einbeziehung des Mietgegenstandes in 
den Versicherungsschutz nach Massgabe 
der AMB 1998 abzuändern. Der Vermieter 
ist berechtigt, einen beschädigten Mietge-
genstand nach eigener Wahl entweder auf 
eigene Kosten instand setzen zu lassen oder 
den Schaden demjeweiligen Versicherer zur 
Schadensregulierung anzumelden.

4. Sollte der jeweilige Mietgegenstand durch 
schriftliche Vereinbarung mit dem Mieter 
nicht in die vom Vermieter abgeschlossene 
Versicherung nach Massgabe der AMB 1998 
einbezogen werden oder besitzt der jewei-
lige Mietgegenstand einen Neuwert von un-

ter CHF 2.700,00 ist der Mieter verpflichtet, 
diesen Mietgegenstand auf eigene Kosten 
zugunsten des Vermieters als Begünstigten 
des Versicherungs-vertrages für die Dau-
er der Mietzeit gegen Schäden (z.B. Feuer, 
Diebstahl, Verlust und Beschädigung, etc.) 
zu versichern (nachfolgend: „Selbstversiche-
rung“). Kommt der Mieter dieser Verpflichtung 
nicht nach, hat er dem Vermieter sämtliche 
aus dieser Pflichtverletzung resultierenden 
Schäden zu erstatten. Bei einem Mietgegen-
stand mit einem Neuwert ab CHF 2.700,00 ist 
eine Selbstversicherung nur möglich, wenn 
der Mieter für diesen bei einem Versicherer 
einen Versicherungsschutz erwirbt, der den 
AMB 1998 in ihrer jeweils gültigen Fassung 
zumindest gleichwertig ist und der Mieter 
diesen Versicherungsschutz vor Abschluss 
des Mietvertrages gegenüber dem Vermie-

ter durch Vorlage geeigneter Dokumente 
nachweist. Besteht nach dem vorstehenden 
Absatz eine Verpflichtung des Mieters zur 
Selbstversicherung, wird klarstellend darauf 
verwiesen, dass der Mieter – unbeschadet 
des Bestehens einer von ihm abgeschlos-
senen Versicherung – für jeden von ihm zu 
vertretenden Schaden am Mietgegenstand 
im Verhältnis zum Vermieter voll haftet. Die 
Haftungsbeschränkungen für einfache bzw. 
grobe Fahrlässigkeit greifen dann im Verhält-
nis zum Vermieter nicht.

5. Das Haftpflichtrisiko des Mieters aus dem 
Gebrauch des Mietgegenstandes ist grund-
sätzlich nicht versichert. Haftpflichtversiche-
rungsschutz besteht nur ausnahmsweise, 
soweit dieser gesetzlich vorgeschrieben ist. 
Dies ist insbesondere nicht bei selbstfah-

renden Arbeitsmaschinen der Fall, deren 
Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. 
Besteht für den Mietgegenstand kein Haft-
pflichtversicherungsschutz, hat der Mieter 
auf seine Kosten eine Haftpflichtversiche-
rung gegen die sich aus dem Gebrauch des 
Mietgegenstandes ergebenden Risiken ab-
zuschliessen. Kommt der
Mieter dieser Verpflichtung nicht nach, ist er 
dem Vermieter gegenüber auch zum Ersatz 
hieraus resultierender Schäden verpflichtet.

6. Vorsorglich tritt der Mieter etwaige An-
sprüche gegen die Sachversicherung an 
dem Vermieter ab. Ferner tritt der Mieter 
seine Ansprüche gegen die Haftpflichtversi-
cherung an den Vermieter ab, soweit dieser 
Dritten gegenüber für einen aus dem Betrieb 
des Mietgegenstandes durch den Mieter her-

rührenden Schaden haftet. 
Die Huppenkothen Baumaschinen AG nimmt 
die vorgenannten Abtretungen an.

7. Sämtliche vom Vermieter abgeschlos-
senen Versicherungen sowie die Einbezie-
hung des Mietgegenstandes in die vom 
Vermieter abgeschlossene Versicherung 
nach Massgabe der AMB 1998 gemäss gel-
ten ausschliesslich für Einsätze des Mietge-
genstandes in der Schweiz. 
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WICHTIGE TIPPS

» Eine frühzeitige Reservierung des 
 Mietgerätes erspart Stehzeiten und 
 ärger.

» Eine rechtzeitige Bekanntgabe des 
 Mietenden an den Vermieter ermöglicht 
 dem Nachmieter eine termingenaue 
 Abholung des Gerätes.

» Durch die Wahl des richtigen Transport-
 gerätes für die Mietmaschine können 
 mögliche Transportschäden vermieden 
 werden.

» Achten Sie darauf, dass mit der 
 Reservierung der Mietmaschine auch 
 das gewünschte Zubehör mitbestellt 
 wird.
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